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Auf Grund des Artikels II des Zehnten Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, ras-
sisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus vom 23. Juli 
1974 (GVBl. S. 1650) verordnet im Einvernehmen mit der Senats-
verwaltung für Finanzen die Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport:

§ 1
Die Leistungen nach Teil II des Gesetzes über die Anerkennung 

und Versorgung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten  
des Nationalsozialismus in der Fassung der Bekanntmachung vom  
21. Januar 1991 (GVBl. S. 38), das zuletzt durch Verordnung vom  
2. August 2022 (GVBl. S. 507) geändert worden ist, werden wie 
folgt festgesetzt:
1. Die Beträge in § 13 Absatz 1 des Gesetzes werden erhöht

von  419,63 Euro auf 440,61 Euro
von  960,51 Euro auf 1008,54 Euro
von  1135,33 Euro auf  1192,10 Euro.

2. Die Beträge in § 14 Absatz 2 des Gesetzes werden erhöht
von  347,51 Euro auf  364,89 Euro
von  691,41 Euro auf    725,98 Euro.

3. Die Beträge in § 17 des Gesetzes werden erhöht
a) in Absatz 1

von  1049,00 Euro auf  1101,45 Euro
von  525,24 Euro auf  551,50 Euro

b) in Absatz 2
von  260,65 Euro auf  273,68 Euro
von  131,77 Euro auf    138,36 Euro.

§ 2
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2023 in Kraft. 

Berlin, den 24. August 2023

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
Iris  S p r a n g e r

Dreiunddreißigste Verordnung
über die Neufestsetzung der Leistungen nach Teil II  
des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung  

der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten  
des Nationalsozialismus (33. VO-PrVG)

Vom 24. August 2023
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